
Mail nach erfolgter Zustimmung zum CDU-Antrag im AJUKKS 
Von: Erhard Walter 
Betreff: Gegenargumente, Nachteile und Unstimmigkeiten  
Datum: 29. Januar 2020 
An: Christian Herfurth 
Kopie: OBR-Heftrich, Schulleitung Alteburgschule 
BCc: Nutzervereine, Ausschussmitglieder AJUKKS, Diverse Mandatsträger 

Guten Tag, Herr Bürgermeister, 

leider mußte ich am Dienstag im AJUKKS durch Ihre Aussage erfahren, dass Sie bisher alle Anfragen und 
Info’s zum Thema Altes Rathaus Heftrich zwar kennen aber nicht nachvollziehen können. Offensichtlich 
gehören Sie zu der Personengruppe, die kein Interesse daran haben, einfach einmal - wenn man es nicht 
nachvollziehen kann - nachzufragen. 

Bevor am Donnerstag, 13.02.2020 der AJUKKS-Beschluss in TOP II ohne Beratung im Block abgestimmt 
wird, möchte ich Ihnen und allen Adressaten dieser Mail, die in der Ausschusssitzung gewünschten 
Gegenargumente, Nachteile und Unstimmigkeiten hier nochmals offenlegen.  
Leider wurde mir das ja im AJUKKS vergönnt, obwohl auch Ihnen bekannt sein sollte, dass Ausschüsse 
Vertreter derjenigen Bevölkerungsgruppen, die von ihrer Entscheidung vorwiegend betroffen sind, zu den 
Beratungen hinzugezogen werden können (siehe §62 (6) HGO). Leider ist Idstein noch nicht so weit, genau 
dieses „können“ zu akzeptieren und umzusetzen. 

Ich würde es mehr wie begrüßen, wenn unsere Ortsvorsteherin (OVin) am 13.02.2020 beantragt, den 
AJUKKS-Beschluss von TOP II in TOP I zu überführen, damit die nachfolgenden Punkte nochmals allen 
bekannt sind und nach erfolgter Beratung dem AJUKKS-Beschluss nicht gefolgt wird. 

Da jedoch unsere OVin dies nicht beantragen wird, sie wird ihre Gründe haben, hoffe ich, dass sich ein 
Mitglied einer Fraktion (SPD, FDP, B90/Grüne) findet, diesen Part zu übernehmen.  

Der AJUKKS-Beschluss wurde gefasst, ohne die Gegenargumente in der Sitzung zuzulassen. Die 
Stellungnahme der Nutzervereine und des Ortsbeirates wurden in keiner Weise berücksichtigt. Das sollte 
korrigiert werden. D.h., die abgegeben Erklärung von Ihnen, dass sich der Magistrat bereits für die 
gemeinsame Nutzung durch Vereine und Schule ausgesprochen hätte, sollte überdacht und korrigiert 
werden. 

Hier unsere Gegenargumente, Nachteile und Unstimmigkeiten, die in unserem Bericht samt Fazit von der 
Sitzung, bereits mit dieser Mail in der Chronologie veröffentlicht wurden 

Gegenargumente, Nachteile und die Ungewissheit:  
1. Der Raum der für Mensa (50 qm) und Betreuung vorgesehen ist, wird zu klein für die Nutzervereine/

Dorfgemeinschaft, da die Schränke, die für die Betreuung auch dort fest aufgestellt werden sollen, eine 
ausreichende Bestuhlung (Weihnachtsmarkt, Familien-/Geburtstagsfeiern, Versammlungen, 
Trauerfeiern etc. erheblich einschränkt und nicht mehr ermöglicht.  
Eine übliche Vormittagsnutzung bei runden Geburtstagen - Brunch und Sektempfang, 
Jubiläumsveranstaltungen, besonderen Familienanlässen der Dorfgemeinschaft vor 15:00 Uhr an 
Wochentagen wird gänzlich ausgeschlossen sein. 

2. Den Vereinen wird ihre Infrastruktur genommen. Eine funktionsgerechte Ausübung von z.B. Tänzen mit 
einigen Tänzern mit einem Raum voller Mobiliar ist nicht mehr möglich und bedeutet eine absolute 
Einschränkung der kulturellen Vereinstätigkeit.  

3. Eine Mischnutzung erfordert die Abwendung von Gefahren und die Vermeidung von Infektionen nach 
dem Infektionsschutzgesetz (IfSG), die Einhaltung von Hygienevorschriften der EU (EG) Nr. 852/2004 
zum Schutz für die Kinder und sonstige Nutzer.  
Ein notwendiges HACCP-Konzept (Hazard Analysis and Critical Control Points) zur Einhaltung der 
Hygienevoraussetzungen für einen Küchenbetrieb liegt nicht vor. Dort heißt es: „Jede Küche einer 
Gemeinschaftseinrichtung ist daher rechtlich verpflichtet, individuell nach den Gegebenheiten vor Ort, 
ein Präventionssystem zur Vermeidung von Hygienerisiken aufzulegen und umzusetzen.“ 
Bei einer umfangreichen Nutzung ist für das Küchenpersonal zusätzlich eine separate abschließbare 
Toilette zu schaffen, die nur vom Küchenpersonal genutzt werden darf. Wo soll hierfür der notwendige 
Platz im Rathaus sein? 
Entsprechende Reinigungskonzepte sind einzuhalten. Wie soll eine Mischnutzung dies gewährleisten 
nach einer nachgehenden Nutzung nach dem Schulbetrieb? 



4. Ein Provisorium Container für die Schüler bzw. Kinder wird gegen ein anderes Provisorium einen 
unzureichenden Raum in Mischnutzung getauscht. Ist dies zukunftsfähig für den Schulstandort Heftrich? 
Können dies die Entscheidungsträger für die Zukunft der Kinder verantworten? 

5. Auf- und Abbau der Tische und Stühle, sowie Lagerung diese Inventars, nach den Ausführungen ist ja 
jetzt von zwei Varianten auszugehen, ist unklar da Lagermöglichkeiten bis heute nicht aufgezeigt 
wurden. 

6. Der kleine Raum entfällt in Gänze, da dort die neue Küche entsteht, es sei denn der Bürgermeister hätte 
mit seiner Aussage, es bleibt alles beim Alten, mehr „Hintergrundwissen“ als der Antragsteller. 

7. Die Toiletten sind nicht für SchülerINNEN und BetreuerINNEN geeignet. Und behindertengerecht sind 
sie erst recht nicht! 

8. Lagermöglichkeiten für Vereinsinventar, Geschichtliche Dokumentationen etc. müssen gefunden 
werden.  

9. Auskunft der Machbarkeit hinsichtlich des Gesundheitsamtes bezgl. einer gemeinsamen Nutzung der 
Küche und Einhaltung der DSGVO wurden bisher auf Anfragen nicht beantwortet. 

10. Die angebliche Nutzung ab 15 Uhr ist reine Theorie. Wann wird aufgeräumt, gereinigt und alles an den 
„Nachfolger“ übergeben?  
Wer übernimmt nachts oder früh am Morgen nach Übungsstunden, Veranstaltungen, Versammlungen, 
Feierlichkeiten die Räumlichkeiten sauber, vollständig zurück, damit die Schule unbedenklich auch die 
Küche, Toilette und Mensa/Betreuungsraum nutzen kann damit keine Schuldzuweisungen bei 
„Schäden“ egal welcher Art erfolgen. 

11. Wie sieht der neue Nutzungsvertrag aus?  

12. Welche Regelungen, damit es keine Einschränkungen gibt werden schriftlich festgehalten und 
vereinbart?  

13. Ist die Ära „Verwaltungsgremium“ und der „Modellcharakter“ mit dem neuen Nutzungsvertrag beendet 
und wer ist zukünftig für die Vergabe der Räumlichkeiten und des reibungslosen Ablaufes 
verantwortlich? 

14. Ab wann soll dieser neue Nutzungsvertrag wirksam werden? 

15. Wann soll mit den erforderlichen Umbauarbeiten begonnen werden, ohne dass es Einschränkungen für 
die Nutzervereine/Dorfgemeinschaft gibt, die nach wie vor einen gültigen und ungekündigten 
Nutzungsvertrag haben? 

Wenn diese 15 Punkte alle unmissverständlich geklärt sind und es nachweislich zu keinen Einschränkungen 
kommen wird, sollte dem RTK die endgültige Entscheidung aus Sicht der Stadt Idstein mitgeteilt werden. 
Wenn man sich jedoch unsicher ist, dann reicht das sehr einfache Signal an den RTK, mit der Empfehlung 
für einen Neubau. 

Abschliessend teile ich Ihnen mit, dass ich den OBR und die Schulleitung der Alteburgeschule auf Cc, die 
Mitglieder des Ausschuss AJUKKS sowie Vertreter der in Idstein vertretenen Fraktionen/Magistrat, soweit mir 
eMail Adressen vorliegen und die Vertreter der Nutzervereine auf BCc gesetzt habe.  

Mit freundlichen Grüssen  

Erhard Walter  
Mitglied der Freien Wähler Heftrich im Ortsbeirat 
Sprecher Nutzerverein für den MGV Concordia 1863 Heftrich e.V.  


